
 

 

 

 

 

 

U3 und Ü 3 
 

Kommt ein Kind in der ersten Hälfte des Monats in den Kiga zahlt es den vollen 

Betrag.  

Kommt es erst nach dem 15. des Monats in den Kiga zahlt es den halben Betrag. 

 

 

 

Besuch Kinderkrippe und anschließend Kindergarten: 
 

Wird das Kind in der ersten Monatshälfte 3 Jahre alt, wird für den Monat der Beitrag 

für über 3-Jährige verlangt.  

 

Wird das Kind erst nach dem 15. des Monats 3 Jahre so muss für den vollen Monat der 

Beitrag für unter 3-Jährige veranlagt werden. 

 

 

 

Ü 3 (Über 3) (Kindergartenausschuss am 05.04.2011) 

 

Für die Kinder ab 3 Jahre, die keine Kinderkrippe besucht haben, gilt Folgendes: 

 

Für Kinder, die in der 2. Monatshälfte 3 Jahre alt werden, wird der halbe Monatsbeitrag 

verlangt. 

 

 

 

Wechsel in andere Betreuungszeiten innerhalb der 
Einrichtungen bzw. Wechsel zwischen den Kindergärten 
 

Ein Wechsel in andere Betreuungszeiten (2 Tage statt 3 Tage, andere 

Kindergartengruppe von 6 Stunden täglich auf 7 Stunden täglich) können immer nur 

zu Beginn eines Monats geändert werden. Ein Wechsel zur Monatsmitte ist nicht 

möglich. 

 

Beitragsberechnung der Kindergartengebühren: 


